
Das SGB IX und die sich hieraus ergebenen  
Aufgaben/Pflichten für Betriebsräte (§ 93 SGB IX). 
 
 
§ 93 Aufgaben des Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialrates 
 
Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialrat fördern die Eingliederung 
schwerbehinderter Menschen. Sie achten insbesondere darauf, dass die dem Arbeitgeber 
nach den §§ 71, 72 und 81 bis 84 obliegenden Verpflichtungen erfüllt werden; sie wirken 
auf die Wahl der Schwerbehindertenvertretung hin. 
 
§ 84 Prävention 
 
(1) Der Arbeitgeber schaltet bei Eintreten von personen-, verhaltens- oder 
betriebsbedingten Schwierigkeiten im Arbeits- oder sonstigen Beschäftigungsverhältnis, 
die zur Gefährdung dieses Verhältnisses führen können, möglichst frühzeitig die 
Schwerbehindertenvertretung und die in § 93 genannten Vertretungen sowie das 
Integrationsamt ein, um mit ihnen alle Möglichkeiten und alle zur Verfügung stehenden 
Hilfen zur Beratung und mögliche finanzielle Leistungen zu erörtern, mit denen die 
Schwierigkeiten beseitigt werden können und das Arbeits- oder sonstige 
Beschäftigungsverhältnis möglichst dauerhaft fortgesetzt werden kann. 
 
(2) Der Arbeitgeber schaltet mit Zustimmung der betroffenen Person die 
Schwerbehindertenvertretung auch ein, wenn ein schwerbehinderter Mensch länger als 
drei Monate ununterbrochen arbeitsunfähig ist oder das Arbeitsverhältnis oder sonstige 
Beschäftigungsverhältnis aus gesundheitlichen Gründen gefährdet ist. Die 
Schwerbehindertenvertretung schaltet mit Zustimmung der betroffenen Person die 
gemeinsame Servicestelle und bei schwerbehinderten Menschen auch das 
Integrationsamt ein. Die Sätze 1 und 2 gelten für behinderte oder von Behinderung 
bedrohte Menschen entsprechend; in diesem Fall tritt an die Stelle der 
Schwerbehindertenvertretung die zuständige Interessenvertretung im Sinne des § 93. 
 
Anmerkung des GVPSchwb: 
Gerade der letzte Satz des §84 (2) SGB IX triff eigentlich auf alle Beschäftigen zu. Damit 
fallen auch alle Beschäftigten unter den „Schutz“ des § 84 SGB IX. 
Begründung: Alle Beschäftigten können auf Grund des Verlustes des Arbeitsplatzes von 
der Behinderung/Schwerbehinderung bedroht sein. Denn der Verlust oder der 
anstehende/mögliche Verlust des Arbeitsplatzes führt sehr oft zu seelischen/ physischen 
Problemen/Erkrankungen. Diese wiederum stellen dann eine 
Behinderung/Schwerbehinderung dar und werden als solche anerkannt. 
 
§ 71 Pflicht der Arbeitgeber zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 
 
(1) Private und öffentliche Arbeitgeber (Arbeitgeber) mit mindestens 20 Arbeitsplätzen im 
Sinne des § 73 haben auf wenigstens 5 Prozent der Arbeitsplätze schwerbehinderte 
Menschen zu beschäftigen. Dabei sind schwerbehinderte Frauen besonders zu 
berücksichtigen. (2) Die Pflichtquote nach Absatz 1 Satz 1 beträgt vom 1. Januar 2003 an 
6 Prozent, wenn die Zahl der arbeitslosen schwerbehinderten Menschen im Monat 
Oktober 2002 nicht um mindestens 25 Prozent geringer ist als die Zahl der arbeitslosen 
schwerbehinderten Menschen im Monat Oktober 1999. In die Zahl der im Oktober 2002 
arbeitslosen schwerbehinderten Menschen ist die Zahl der schwerbehinderten Menschen 



einzubeziehen, um die die im Monat Oktober 2002 in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
nach den §§ 260 bis 271 des Dritten Buches und in Strukturanpassungsmaßnahmen nach 
den §§ 272 bis 279 des Dritten Buches beschäftigten schwerbehinderten Menschen die 
Zahl der im Oktober 1999 in solchen Maßnahmen beschäftigten schwerbehinderten 
Menschen übersteigt. Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung gibt die 
Veränderungsrate nach Satz 1 und die vom 1. Januar 2003 an geltende Pflichtquote im 
Bundesanzeiger bekannt. 
 
(3) Als öffentliche Arbeitgeber im Sinne des Teils 2 gelten 
 

1. jede oberste Bundesbehörde mit ihren nachgeordneten Dienststellen, das 
Bundespräsidialamt, die Verwaltungen des Deutschen Bundestages und 
Bundesrates, das Bundesverfassungsgericht, die obersten Gerichtshöfe des Bundes, 
der Bundesgerichtshof jedoch zusammengefasst mit dem Generalbundesanwalt, 
sowie das Bundeseisenbahnvermögen, 

 
2. jede oberste Landesbehörde und die Staats- und Präsidialkanzleien mit ihren 
nachgeordneten Dienststellen, die Verwaltungen der Landtage, die Rechnungshöfe 
(Rechnungskammern), die Organe der Verfassungsgerichtsbarkeit der Länder und 
jede sonstige Landesbehörde, zusammengefasst jedoch diejenigen Behörden, die 
eine gemeinsame Personalverwaltung haben, 

 
3. jede sonstige Gebietskörperschaft und jeder Verband von Gebietskörperschaften, 

 
4. jede sonstige Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts. 

 
§ 72 Beschäftigung besonderer Gruppen schwerbehinderter Menschen 
 
(1) Im Rahmen der Erfüllung der Beschäftigungspflicht sind in angemessenem Umfang zu 
beschäftigen 
 

1. schwerbehinderte Menschen, die nach Art oder Schwere ihrer Behinderung im 
Arbeitsleben besonders betroffen sind, insbesondere solche, 

 
a) die zur Ausübung der Beschäftigung wegen ihrer Behinderung nicht nur 
vorübergehend einer besonderen Hilfskraft bedürfen oder 
b) deren Beschäftigung infolge ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend mit 
außergewöhnlichen Aufwendungen für den Arbeitgeber verbunden ist oder 
c) die infolge ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend offensichtlich nur eine 
wesentlich verminderte Arbeitsleistung erbringen können oder 
d) bei denen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 allein infolge 
geistiger oder seelischer Behinderung oder eines Anfallsleidens vorliegt oder 
e) die wegen Art oder Schwere der Behinderung keine abgeschlossene 
Berufsbildung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes haben, 

 
2. schwerbehinderte Menschen, die das 50. Lebensjahr vollendet haben. 

 
(2) Arbeitgeber mit Stellen zur beruflichen Bildung, insbesondere für Auszubildende, 
haben im Rahmen der Erfüllung der Beschäftigungspflicht einen angemessenen Anteil 
dieser Stellen mit schwerbehinderten Menschen zu besetzen. 
 



§ 81 Pflichten des Arbeitgebers und Rechte schwerbehinderter Menschen 
 
(1) Die Arbeitgeber sind verpflichtet zu prüfen, ob freie Arbeitsplätze mit 
schwerbehinderten Menschen, insbesondere mit beim Arbeitsamt arbeitslos oder 
arbeitssuchend gemeldeten schwerbehinderten Menschen, besetzt werden können. Sie 
nehmen frühzeitig Verbindung mit dem Arbeitsamt auf. Das Arbeitsamt oder ein von ihm 
beauftragter Integrationsfachdienst schlägt den Arbeitgebern geeignete schwerbehinderte 
Menschen vor. Über die Vermittlungsvorschläge und vorliegende Bewerbungen von 
schwerbehinderten Menschen haben die Arbeitgeber die Schwerbehindertenvertretung 
und die in § 93 genannten Vertretungen unmittelbar nach Eingang zu unterrichten. Bei 
Bewerbungen schwerbehinderter Richter und Richterinnen wird der Präsidialrat 
unterrichtet und gehört, soweit dieser an der Ernennung zu beteiligen ist. Bei der Prüfung 
nach Satz 1 beteiligen die Arbeitgeber die Schwerbehindertenvertretung nach § 95 Abs. 2 
und hören die in § 93 genannten Vertretungen an. Erfüllt der Arbeitgeber seine 
Beschäftigungspflicht nicht und ist die Schwerbehindertenvertretung oder eine in § 93 
genannte Vertretung mit der beabsichtigten Entscheidung des Arbeitgebers nicht 
einverstanden, ist diese unter Darlegung der Gründe mit ihnen zu erörtern. Dabei wird der 
betroffene schwerbehinderte Mensch angehört. Alle Beteiligten sind vom Arbeitgeber über 
die getroffene Entscheidung unter Darlegung der Gründe unverzüglich zu unterrichten. Bei 
Bewerbungen schwerbehinderter Menschen ist die Schwerbehindertenvertretung nicht zu 
beteiligen, wenn der schwerbehinderte Mensch die Beteiligung der 
Schwerbehindertenvertretung ausdrücklich ablehnt. 
 
(2) Arbeitgeber dürfen schwerbehinderte Beschäftigte nicht wegen ihrer Behinderung 
benachteiligen. Im Einzelnen gilt hierzu Folgendes: 
 

1. Ein schwerbehinderter Beschäftigter darf bei einer Vereinbarung oder einer 
Maßnahme, insbesondere bei der Begründung des Arbeits- oder sonstigen 
Beschäftigungs-verhältnisses, beim beruflichen Aufstieg, bei einer Weisung oder 
einer Kündigung, nicht wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Eine 
unterschiedliche Behandlung wegen der Behinderung ist jedoch zulässig, soweit 
eine Vereinbarung oder eine Maßnahme die Art der von dem schwerbehinderten 
Beschäftigten auszuübenden Tätigkeit zum Gegenstand hat und eine bestimmte 
körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit wesentliche 
und entscheidende berufliche Anforderung für diese Tätigkeit ist. Macht im 
Streitfall der schwerbehinderte Beschäftigte Tatsachen glaubhaft, die eine 
Benachteiligung wegen der Behinderung vermuten lassen, trägt der Arbeitgeber 
die Beweislast dafür, dass nicht auf die Behinderung bezogene, sachliche Gründe 
eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen oder eine bestimmte körperliche 
Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit wesentliche und 
entscheidende berufliche Anforderung für diese Tätigkeit ist. 

 
2. Wird gegen das in Nummer 1 geregelte Benachteiligungsverbot bei der 

Begründung eines Arbeits- oder sonstigen Beschäftigungsverhältnisses 
verstoßen, kann der hierdurch benachteiligte schwerbehinderte Bewerber eine 
angemessene Entschädigung in Geld verlangen; ein Anspruch auf Begründung 
eines Arbeits- oder sonstigen Beschäftigungsverhältnisses besteht nicht.  

 
 
3. Wäre der schwerbehinderte Bewerber auch bei benachteiligungsfreier Auswahl 

nicht eingestellt worden, leistet der Arbeitgeber eine angemessene 



Entschädigung in Höhe von höchstens drei Monatsverdiensten. Als 
Monatsverdienst gilt, was dem schwerbehinderten Bewerber bei regelmäßiger 
Arbeitszeit in dem Monat, in dem das Arbeits- oder sonstige 
Beschäftigungsverhältnis hätte begründet werden sollen, an Geld- und 
Sachbezügen zugestanden hätte. 

 
4. Ein Anspruch auf Entschädigung nach den Nummern 2 und 3 muss innerhalb von 

zwei Monaten nach Zugang der Ablehnung der Bewerbung schriftlich geltend 
gemacht werden. 
 

5. Die Regelungen über die angemessene Entschädigung gelten beim beruflichen 
Aufstieg entsprechend, wenn auf den Aufstieg kein Anspruch besteht. 

 
(3) Die Arbeitgeber stellen durch geeignete Maßnahmen sicher, dass in ihren Betrieben 
und Dienststellen wenigstens die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen eine 
möglichst dauerhafte behinderungsgerechte Beschäftigung finden kann. Absatz 4 Satz 2 
und 3 gilt entsprechend. 
 
(4) Die schwerbehinderten Menschen haben gegenüber ihren Arbeitgebern Anspruch auf 
 

1. Beschäftigung, bei der sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse möglichst voll verwerten 
und weiterentwickeln können, 

 
2. bevorzugte Berücksichtigung bei innerbetrieblichen Maßnahmen der beruflichen 

Bildung zur Förderung ihres beruflichen Fortkommens, 
 

3. Erleichterungen im zumutbaren Umfang zur Teilnahme an außerbetrieblichen 
Maßnahmen der beruflichen Bildung, 

 
4. behinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung der Arbeitsstätten 

einschließlich der Betriebsanlagen, Maschinen und Geräte sowie der Gestaltung 
der Arbeitsplätze, des Arbeitsumfeldes, der Arbeitsorganisation und der Arbeitszeit, 
unter besonderer Berücksichtigung der Unfallgefahr, 

 
5. Ausstattung ihres Arbeitsplatzes mit den erforderlichen technischen Arbeitshilfen 

unter Berücksichtigung der Behinderung und ihrer Auswirkungen auf die 
Beschäftigung. Bei der Durchführung der Maßnahmen nach den Nummern 1, 4 und 
5 unterstützen die Arbeitsämter und die Integrationsämter die Arbeitgeber unter 
Berücksichtigung der für die Beschäftigung wesentlichen Eigenschaften der 
schwerbehinderten Menschen. Ein Anspruch nach Satz 1 besteht nicht, soweit 
seine Erfüllung für den Arbeitgeber nicht zumutbar oder mit unverhältnismäßigen 
Aufwendungen verbunden wäre oder soweit die staatlichen oder 
berufsgenossenschaftlichen Arbeitsschutzvorschriften oder beamtenrechtliche 
Vorschriften entgegenstehen. 

 
(5) Die Arbeitgeber fördern die Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen. Sie werden dabei 
von den Integrationsämtern unterstützt. Schwerbehinderte Menschen haben einen 
Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung, wenn die kürzere Arbeitszeit wegen Art oder Schwere 
der Behinderung 26 notwendig ist; Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend. 
 
§ 82 Besondere Pflichten der öffentlichen Arbeitgeber 



 
Die Dienststellen der öffentlichen Arbeitgeber melden den Arbeitsämtern frühzeitig frei 
werdende und neu zu besetzende sowie neue Arbeitsplätze (§ 73). Haben 
schwerbehinderte Menschen sich um einen solchen Arbeitsplatz beworben oder sind sie 
vom Arbeitsamt oder einem von diesem beauftragten Integrationsfachdienst 
vorgeschlagen worden, werden sie zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Eine 
Einladung ist entbehrlich, wenn die fachliche Eignung offensichtlich fehlt. Einer 
Integrationsvereinbarung nach § 83 bedarf es nicht, wenn für die Dienststellen dem § 83 
entsprechende Regelungen bereits bestehen und durchgeführt werden. 
 
§ 83 Integrationsvereinbarung 
 
(1) Die Arbeitgeber treffen mit der Schwerbehindertenvertretung und den in § 93 
genannten Vertretungen in Zusammenarbeit mit dem Beauftragten des Arbeitgebers (§ 
98) eine verbindliche Integrationsvereinbarung. Auf Antrag der 
Schwerbehindertenvertretung wird unter Beteiligung der in § 93 genannten Vertretungen 
hierüber verhandelt. Ist eine Schwerbehindertenvertretung nicht vorhanden, steht das 
Antragsrecht den in § 93 genannten Vertretungen zu. Der Arbeitgeber oder die 
Schwerbehindertenvertretung können das Integrationsamt einladen, sich an den 
Verhandlungen über die Integrationsvereinbarung zu beteiligen. Dem Arbeitsamt und dem 
Integrationsamt, die für den Sitz des Arbeitgebers zuständig sind, wird die Vereinbarung 
übermittelt. 
 
(2) Die Vereinbarung enthält Regelungen im Zusammenhang mit der Eingliederung 
schwerbehinderter Menschen, insbesondere zur Personalplanung, Arbeitsplatzgestaltung, 
Gestaltung des Arbeitsumfelds, Arbeitsorganisation, Arbeitszeit sowie Regelungen über 
die Durchführung in den Betrieben und Dienststellen. Bei der Personalplanung werden 
besondere Regelungen zur Beschäftigung eines angemessenen Anteils von 
schwerbehinderten Frauen vorgesehen. 
 
(3) In den Versammlungen schwerbehinderter Menschen berichtet der Arbeitgeber über 
alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Eingliederung schwerbehinderter 
Menschen. 
 
Menschen auch das Integrationsamt ein. Die Sätze 1 und 2 gelten für behinderte oder von 
Behinderung bedrohte Menschen entsprechend; in diesem Fall tritt an die Stelle der 
Schwerbehindertenvertretung die zuständige Interessenvertretung im Sinne des § 93. 


